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~--~------~----~- ~/~ Zur Frage der Festsetzunq und Kenntlichmac ung der Fahrsc 1 -

KFG 1967 teilt das Bundesministerium für 

öffentliche Wirtschaft und Verkehr nachstehendes mit: 

Jer Fahrschultarif ist. entsprechend dem Wortlaut der zitiert~n 

Bestimmung, von außen lesbar neben oder in der Nähe der Ein-

gangstUre anzubringen. wobei in den Preis alle Zuschläge be-

reits einzubeziehen sind. 

Die Praxis zeigt jedoch eine gewisse Nachlässigkeit vieler 

Fahrschulbesitzer hinsichtlich der rechtmäßigen Auszeichnung 

ihrer Tarife. 

Es werden daher die Fahrschulinspektoren eingeladen, die ord

nungsgemäße Einhaltung des § 112 (2) KFG 1967 zu kontrollieren 

und zu überwachen. 

In diesem Zusammenhang wird auch klargestellt, daß unter dem im 

§ 112 (2) KFG 1967 verwendeten Begriff "Inklusivpreis" jener 

Preis zu verstehen ist. in dem alle Zuschläge, insbesondere 
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auch die Mehrwertsteuer bereits enthalten und entsprechend 

ausgezeichnet sind. Es ist dies somit der vollständige Preis, 

den ein Fahrschüler zu bezahlen 

, Wien, am 17. Dezember 1990 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

Für den Bundesminister: 
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